
Stand: April 2019

Jahresbeitrag Luftgewehr/Böller Jahresbeitrag Bogenabteilung

   Schüler, Jugendliche 20,- €    Schüler, Jugendliche 25,- €

   Junioren (ab 18 Jahre) 30,- €    Junioren (ab 18 Jahre) 40,- €

   Erwachsene (ab 21 Jahre) 40,- €    Erwachsene (ab 21 Jahre) 55,- €

  Familienbeitrag 80,- €    Familienbeitrag 110,- €

AufnAhmeAntrAg

Name Vorname

Straße/Haus-Nr. PLZ/Ort

Geburtsdatum E-Mail

Telefon Mobil-Nr.

Datum, Unterschrift Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an.

Hiermit ermächtige ich den Schützenverein „Edelweiß1922“ Neuendettelsau e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Schützenverein „Edelweiß1922“ Neuendettels au e. V. auf mein Konto 
gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen

Der Betrag wird jährlich zum 15.01. bzw. dem darauf folgenden Bankarbeitstag von o. g. Konto abgebucht. 

Gläubiger-ID: DE46 ZZZ0 0000 6912 36

Kontoinhaber: Name, Vorname Kreditinstitut

IBAn

BIC (des Kreditinstituts/8 oder 11 Stellen) Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

   Erstantrag 

 Zweitmitgliedschaft
Ich bin bereits Mitglied bei /  Vereinsname:

Ich habe das „Datenblatt zur Mitgliedschaft“ mit Hinweisen zu Datenschutz, Sicherheit und Meldepflichten erhalten, 
aufmerksam gelesen und erkenne hiermit sämtliche Punkte an.

Ort, Datum, Unterschrift

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim  
Schützenverein „Edelweiß 1922“ Neuendettelsau e. V., vertreten durch  
Martin Latteier, Schlauersbacher Str. 7a, 91564 Neuendettelsau, Tel.: 09874 / 68 97 42



Stand: April 2019

DAtENSchutZ/PErSöNLIchkEItSrEchtE
1.  Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder zur Erfüllung der in der Satzung 

aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z. B. Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, 
Geburtsdatum, Lizenzen und Funktionen im Verein)

2.  Durch die Mitgliedschaft stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und 
Übermittlung), Nutzung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des 
Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z. B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.

3.  Durch ihre Mitgliedschaft stimmen die Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- 
und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.

4.  Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung 
• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit 
• Löschung oder Sperrung seiner Daten

DAuEr DEr MItGLIEDSchAFt / AuStrItt
Die Mitgliedschaft dauert immer bis Jahresende und wird automatisch verlängert. Bei Vereinsaustritt muss eine  
Kündigung spätestens bis Jahresende in Schriftform (digital oder per Brief) beim Vorstand vorliegen. 

SchütZENAuSwEIS
Nach Genehmigung der Mitgliedschaft wird vom „Bayerischen Sportschützenbund“ (BSSB) ein Schützen ausweis 
ausgestellt, der bei Schießveranstaltungen, wie Turnieren und Meisterschaften, mitzuführen und ggf. vorzulegen ist. 
Der Schützenausweis bleibt Eigentum des BSSB! Der Verlust des Ausweises ist umgehend zu melden. Bei Austritt 
aus dem Verein ist der Schützenausweis unaufgefordert beim zuständigen Vorstand abzugeben.

ÄNDEruNG DEr PErSöNLIchEN DAtEN / VErEINSwEchSEL
Veränderte Kontaktdaten und Vereinswechsel sind dem Vorstand bis Jahresende bekannt zu geben. Um bei Ver-
einswechsel Sperrfristen zu vermeiden, muss der Ausweis vor dem 1. August eines Jahres beim BSSB vorliegen. 

SIchErhEIt IM SchIESSSPort
1.  Die Sparten spezifischen Sicherheitsregeln sind zu beachten.

2.  Der Standaufsicht ist Folge zu leisten. Sportler, die in leichtfertiger Weise andere gefährden, werden von der 
Teil nahme ausgeschlossen und vom Platz verwiesen. Personen, die durch ihr Verhalten den reibungslosen und 
sicheren Ablauf einer Veranstaltung stören oder zu stören versuchen, können vom Platz verwiesen werden.

3.  Der Schütze muss dafür Sorge tragen, dass Sportgeräte und Waffen in einwandfreiem Zustand sind.

4.  Ein rücksichtsvoller und umsichtiger Umgang wird von jedem Schützen erwartet. Beim Schießen dürfen keine 
Personen oder Tiere gefährdet werden.

5.  Geschossen werden darf nur in den dafür vorgesehenen oder von der Schießleitung genannten Bereichen.

6.  Nutzung des öffentlichen Schießbereichs ausserhalb der Trainingszeiten ist ohne Genehmigung untersagt.

mItglIedsChAft
im Schützenverein „Edelweiß 1922“ Neuendettelsau e. V.,  
vertreten durch Martin Latteier, Schlauersbacher Str. 7a, 91564 Neuendettelsau,  
Telefon: 09874 / 68 97 42  
E-Mail: martin.latteier@web.de


